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Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in der 156. Sitzung am 16. Dezember 2021  
 
Pandemische Leitlinien gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Infektionsschutz- und Befugnisge-
setz 
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Pandemische Leitlinien gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Infektionsschutz- und Befugnisge-
setz 
 
A) Präambel 
 
Seit Beginn der Pandemie ist es das Ziel aller politischen Ebenen, Menschenleben zu schüt-
zen, die Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden und bestmöglich durch diese 
Pandemie zu kommen. Gerade in den Pflege- und Gesundheitsberufen wird Außergewöhnli-
ches geleistet. Wir sind es den dort Beschäftigten schuldig, eine nicht verantwortbare Situation 
der Überlastung weiter zu verhindern. Denjenigen, die im Gesundheitswesen tagtäglich um 
das Leben derer kämpfen, die aufgrund einer Infektion mit Covid-19 in den Krankenhäusern 
und Intensivstationen behandelt werden müssen, gebührt unser großer Dank. 
 
Die grundrechtseinschränkenden Maßnahmen, die ergriffen wurden, waren und sind hart. Das 
öffentliche und private Leben aller Bürgerinnen und Bürger ist seit dem Beginn der Pandemie 
– in unterschiedlicher Ausprägung – davon betroffen: - Insbesondere die im Grundgesetz nor-
mierten Grundrechte aus Art. 2 Abs 1, Art. 4 Abs. 2, Art. 6 Abs. 1, Art. 8 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1, 
Art. 11 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 wurden und werden teilweise empfindlich eingeschränkt, 
Bildungschancen verschlechtert und die Berufsausübung erschwert oder teils mit drastischen 
Folgen unterbunden. 
 
Die Grundvoraussetzung einer parlamentarischen Diskussion und Absicherung der derzeiti-
gen Corona-Schutzpolitik bildet eine intensive und strukturierte Information des Parlaments 
über die pandemische Lage, abgeleitete Erkenntnisse sowie getroffene und in Aussicht ge-
nommene Maßnahmen. Dieser stetige Informationsfluss versetzt das Parlament in die Lage, 
die Schutzmaßnahmen zu diskutieren, zu bewerten und seinerseits Schlussfolgerungen zu 
ziehen. Diese Schlussfolgerungen, die den parlamentarischen Willen abbilden, zieht der Land-
tag, indem er befristet geltende pandemische Leitlinien beschließt. 
 
Bei den pandemischen Leitlinien handelt es sich um parlamentarische Entscheidungen, mit 
denen der Landtag seiner Verantwortung in der Pandemie nachkommt. Die Landesregierung 
muss diese bei den von ihr zu treffenden Entscheidungen im Rahmen des pandemischen Ge-
schehens beachten. Die Leitlinien können sich auch auf den Fortbestand geltender Regelungen 
beziehen. Hiermit wird eine Verbindung geschaffen zwischen der operativen Handlungsfähig-
keit der Landesregierung und dem Gestaltungswillen des Parlaments. 
 
B) Ausgangslage 
 
Die bislang in Nordrhein-Westfalen ergriffenen Maßnahmen haben bewirkt, dass unser Land 
die Herausforderungen der Pandemie bestehen konnte. Hierbei wurde der Blick nicht einseitig 
auf den Infektionsschutz gelegt. Vielmehr fand stets eine Abwägung zwischen dem 
Infektionsschutz auf der einen Seite und der Wahrung der betroffenen Grundrechte auf der 
anderen Seite statt. Bei sinkender Inzidenz waren Freiheitseinschränkungen aufzuheben, bei 
steigender Inzidenz mussten verschärfende Maßnahmen ergriffen werden. Dieser Automatis-
mus war in der zurückliegenden Phase der Pandemie angemessen. Bei einem stetig steigen-
den Durchimpfungsgrad der Bevölkerung müssen neue bzw. modifizierte Schutzvorschriften 
allerdings deutlich differenzierter sein. Vor diesem Hintergrund war es die richtige Entschei-
dung, die Inzidenz als alleinigen Entscheidungsparameter abzulösen und auch andere Fakto-
ren in den Blick zu nehmen. 
 
Die Pandemischen Leitlinien des Landtags Nordrhein-Westfalen tragen diesem Gedanken 
Rechnung und formen verbindlich das exekutive Handeln der Landesregierung. Deshalb war 
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es richtig, die Coronaschutzverordnung in ihrer Systematik zu ändern, zu vereinfachen und zu 
kürzen. 
 
Am 30. April 2021 hat der Landtag erstmals pandemische Leitlinien beschlossen, die bis zum 
30. Juni 2021 befristet waren (vgl. Drs. 17/13582 sowie GV.NRW. 2021 Nr. 36 S. 430). Am 
30. Juni 2021 hat der Landtag diese angepasst; sie waren bis zum 15. September 2021 befris-
tet (vgl. Drs. 17/14400 sowie GV. NRW. 2021 S. 899). Eine erneute Anpassung erfolgte durch 
Beschluss vom 8. September 2021 (vgl. Drs. 17/15172 sowie GV.NRW. 2021 Nr. 69 S. 1093) 
mit einer Befristung bis zum 16. Dezember 2021. Die mittlerweile eingetretene Entwicklung 
macht es erforderlich, die Leitlinien nunmehr erneut anzupassen. 
 
C) Pandemische Leitlinien 
 
Der Landtag fasst folgende pandemische Leitlinien gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Infektions-
schutz- und Befugnisgesetz vom 25. März 2021 (GV. NRW S. 311 bis 314), die grundsätzlich 
bis zum 18. Februar 2022 befristet sind und im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt zu ma-
chen sind: 
 
▪ Das Impfen ist der entscheidende Schritt heraus aus der Pandemie. 
 
Das Impfen von weiten Teilen der Bevölkerung zur Erreichung der Herdenimmunität ist der 
entscheidende Schritt heraus aus der Pandemie. Die durchschlagende Wirkung kann nicht nur 
in Nordrhein-Westfalen oder Deutschland, sondern in der ganzen Welt beobachtet werden. 
Mittlerweile ist leider festzustellen, dass die Impfkampagne in Teilen ins Stocken geraten ist, 
obschon Impfstoff für alle Bürgerinnen und Bürger ab 12 Jahren zur Verfügung steht. Erfreulich 
ist der mittlerweile erreichte Durchimpfungsgrad in der Altersgruppe der 12- bis 17-ährigen von 
über 50 Prozent. Gleichwohl ist das Impfprogramm mit hoher Intensität fortzusetzen. Dabei 
sollten auch eher unkonventionelle Wege beschritten werden, die jedoch an die jeweilige Lage 
in den einzelnen Kommunen angepasst werden müssen. Beim Fortgang der Impfkampagne, 
die beständig auf ihren Erfolg hin überprüft werden sollte, muss sichergestellt sein, dass das 
Impfen als solches und nicht die Verfahren und die damit verbundene Bürokratie im Mittelpunkt 
stehen. Mit Hochdruck sind alle Möglichkeiten zu nutzen, die Auffrischungsimpfungen für alle 
Altersgruppen voranzutreiben. Diese Aufgabe muss dauerhaft in bestehenden, funktionieren-
den Strukturen – beispielsweise in Analogie zu den Grippeschutzimpfungen – eingebettet wer-
den. Dafür gilt es entsprechend auch Kapazitäten dem Bedarf anzupassen. Vor allem in den 
weiteren Wintermonaten müssen die Kommunen – zusätzlich zum niedergelassenen Bereich 
– auch temporäre Impfstellen vorhalten. Bei den Impfungen muss es eine Mischung aus An-
geboten mit und ohne vorheriger Terminvereinbarung geben. Auch die Aufklärungsarbeit ist 
fortzusetzen und zu intensivieren. Neben eher klassischen Kanälen wie den Printmedien muss 
die Informationskampagne auch weiterhin ihren Weg ins Internet und die sozialen Medien fin-
den. Die Impfung ist nach wie vor der Weg aus der Pandemie. Hospitalisierungs-, Intensivbe-
legungs- und Sterberate sind bei geimpften Personen deutlich niedriger als bei Ungeimpften. 
Der Anspruch an die Impfung war es aber nie, jegliche Infektion zu unterbinden. Deshalb ist 
es erforderlich, dass vielfältige Testmöglichkeiten flächendeckend bestehen bleiben und Ge-
impften wie Ungeimpften offen stehen. 
 
▪ Neues Wissen und Innovationen müssen gefördert und geschaffen, Erfahrung und Er-

kenntnisse müssen genutzt werden. 
 
Am 26. Februar 2020 wurde die erste Corona-Infektion in Nordrhein-Westfalen bestätigt. Seit 
diesem Zeitpunkt hat sich unser aller Alltag fundamental verändert. Die Bürgerinnen und Bür-
ger mussten lernen, mit dem Virus zu leben. Expertinnen und Experten aus den verschiedens-
ten wissenschaftlichen Fachrichtungen haben seitdem zahlreiche Forschungen und 
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Untersuchungen durchgeführt. Diese gewonnenen Erkenntnisse gilt es zu bündeln, auszu-
bauen und so zu nutzen, dass die Pandemie unter Kontrolle gehalten wird und eine Aussicht 
besteht, sie final zu beenden. Die Entwicklung neuer medizinischer Behandlungsmethoden 
und Medikamente ist verstärkt zu fördern. Daneben ist auf die Fortentwicklung und Optimie-
rung der vorhandenen Impfstoffe – v.a. auch mit Blick auf Virusmutationen – besonders wert 
zu legen. Es gilt, aus den vielfältigen positiven aber auch negativen Erfahrungen zu lernen und 
noch mehr praktische Rückschlüsse auf den Lebensalltag zu ziehen. Zudem ist es erforderlich, 
das Wissen über das Virus und seine Verbreitung weiter zu vertiefen. Hierzu setzen wir vor 
allem auf die vielfältige Wissenschaftslandschaft in unserem Bundesland.  
 
Die Pandemie darf hierzulande nicht länger eine Krise von fehlenden Daten darstellen. Wir 
müssen dazu kommen, vorhandenes Datenmaterial stärker zusammenzuführen und systema-
tisch auszuwerten. So sind wir für zukünftige Herausforderungen besser gewappnet. Gleich-
zeitig können auch andere Länder von unserem Wissen profitieren. 
 
Der Landtag fordert insofern ein Ausbau des Monitorings in Form eines fortlaufenden Scree-
nings der Personen, die aufgrund einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden müs-
sen, insbesondere nach den Merkmalen Alter, Geschlecht und Impfstatus. Zudem sollte stan-
dardmäßig die Inzidenz und die Hospitalisierungsrate getrennt nach Immunisierten und Nicht-
Immunisierten ausgewiesen werden. Aus Sicht des Landtags ist es essenziell, dass die An-
strengungen zur Aufklärung des Infektionsdunkelfelds intensiviert werden. Zudem sollten unter 
Anwendung statistischer und demoskopischer Umfragemethoden noch viel stärker erforscht 
werden, wo es zu Infektionen kommt und wer (Alter, Geschlecht, Familienstand, Beruf, Mobi-
litätsnutzung etc.) sich infiziert. Außerdem sollten die vielfältigen Erkenntnisse, die durch die 
sog. „Heinsberg-Studie“ gewonnen wurden, weiter vertieft werden – auch durch die Durchfüh-
rung weiterer Feldstudien. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Überzeugung, dass es aus 
Sicht des Landtags – neben der Fortführung der immensen Anstrengungen in der medizini-
schen Forschung – gleichermaßen wichtig ist, praktisches Alltagswissen über das Virus und 
seine Verbreitung zu erlangen. Hierfür wird der Landtag auch Haushaltsmittel bereit stellen. 
 
▪ Die Bildungschancen für Kinder und Jugendliche müssen als Lebens- und Zukunftschan-

cen unverändert in besonderer Weise gesichert werden. 
 
Die nachteilhaften Folgen des monatelangen Distanz- und Wechselunterrichtes sind zu be-
obachten, deren Gefahren für die Bildungs- und Entwicklungschancen sind unverkennbar. 
Schon jetzt ist die Zunahme von körperlichen und seelischen Erkrankungen bei Kindern und 
Jugendlichen zu verzeichnen. Zudem ist von einem beträchtlichen Dunkelfeld von körperlicher 
und seelischer Gewalt an Kindern auszugehen, da Lehrkräfte und Betreuungspersonal in 
Zeiten des Distanzunterrichts nur eingeschränkte Möglichkeiten hatten, Auffälligkeiten bei 
Kindern und Jugendlichen zu entdecken. Bildungs- und Entwicklungschancen müssen auch 
in der Pandemie allerhöchste Priorität haben. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht in 
seinem jüngsten Urteil über die sogenannte „Bundes-Notbremse“ klar gemacht. Konkret be-
deutet es aus Sicht des Landtags, die Vernetzung zwischen Schule und Jugendhilfe zu ge-
währleisten und weitere Unterstützungsressourcen zu gewinnen, um Kinder und Jugendliche 
in den unterschiedlichen Lernsituationen verlässlich begleiten zu können, damit kein Kind aus 
dem Blick gerät. Vor diesem Hintergrund war es richtig, dass Bund und Länder Mittel für Auf-
holprogramme zur Verfügung gestellt haben. Die flächendeckende Rückkehr in den Präsen-
zunterricht ist richtig und alternativlos, denn klar ist, dass selbst der beste Distanzunterricht 
den Sozialraum Schule nicht ersetzen kann. Da aktuell für die Kinder bis 12 Jahre kein Impf-
stoff zur Verfügung steht, bleibt eine kontinuierliche Testung der Kinder, die nirgendwo so in-
tensiv durchgeführt wird, wie in Nordrhein-Westfalen, ein unabdingbarer Baustein der Schutz-
strategie. In diesem Zusammenhang ist es richtig, wenn Quarantäneanordnungen durch die 
zuständigen Behörden bei einem Infektionsfall nicht den gesamten Klassenverband bzw. den 
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Verband einer Offenen Ganztagsgrundschule betreffen. Sogenannte Quarantäneschleifen 
müssen vermieden werden, denn dies kann zu unbilligen Härten führen. 
 
▪ Die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger bei der Pandemiebekämpfung muss 

gestärkt, gefördert und eingebunden werden. 
 
Die Pandemie kann nur erfolgreich bekämpft werden, sofern die Bürgerinnen und Bürger 
Wachsamkeit, Achtsamkeit, Vorsicht und Rücksichtnahme üben, um Infektionsrisiken zu mini-
mieren. Dies kann nur gelingen, wenn zum einen die staatlichen Regelungen Akzeptanz fin-
den, weil das die Grundvoraussetzung für die Beachtung der Bestimmungen in einem freiheit-
lichen Rechtsstaat bildet. Zum anderen schafft die eigenverantwortliche Umsicht, Initiative, 
aber auch Kreativität der Bevölkerung einen wesentlichen Baustein für eine günstige Beein-
flussung der Pandemie und zwar vor allem in den Bereichen, die nicht durch staatliche Regeln 
betroffen sind. Dies gilt beispielsweise für den privaten Bereich, der vor staatlichen Eingriffen 
in besonderer Weise geschützt ist. Die Pandemie kann nicht allein durch Erlasse, Verordnun-
gen oder Gesetze gestoppt werden, sondern erfordert das aktive und überzeugte Mitwirken 
der Menschen.  
 
▪ Den Blick nach vorne richten: Entwicklung einer Exit-Strategie 
 
Bei der Bekämpfung der Pandemie gehört selbstverständlich die Entwicklung einer Exit-Stra-
tegie unumgänglich dazu. Diese muss sich an dem Leitgedanken orientieren, dass die Impfung 
der entscheidende Weg aus der Pandemie ist. In der Abwägung zwischen Infektionsschutz 
und Sicherung der Grundrechtsausübung muss dann auch Bedeutung besitzen, dass der 
Staat nicht alle Bürgerinnen und Bürger vor jedem Lebensrisiko zu schützen vermag. Die Exit-
Strategie muss darlegen, an welchem Punkt und zu welchen Kriterien die Selbstverantwortung 
gegenüber staatlichem Handeln in den Vordergrund rückt. 
 
Zu einer Exit-Strategie gehört aber gleichermaßen auch eine Analyse, welche Schäden auf-
getreten sind und welche Folgen die Pandemie nach sich zieht. Denn nur durch diese saubere 
Aufarbeitung wird es möglich, die Schäden zu beheben und vor allem langfristig die richtigen 
Lehren und Schlüsse aus den gemachten Erfahrungen zu ziehen. Zudem muss dieser Be-
trachtung das Wissen darum inhärent sein, dass es auch für die Zukunft nicht auszuschließen 
ist, dass es zu weiteren Pandemien kommt. Es wäre aber fatal, wenn man aus den Erfahrun-
gen der Corona-Pandemie nichts gelernt hätte. 
 
D) Berichtspflicht der Landesregierung 
 
In Ergänzung der bisherigen Informationspflichten der Landesregierung gegenüber dem Land-
tag ist dem Parlament erstmalig im Januar 2022 und in der Folge zukünftig regelmäßig schrift-
lich darzulegen, wie die Landesregierung die pandemischen Leitlinien in der exekutiven Praxis 
aufgreift und umsetzt. 
 
 
 


